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1. Einige Fakten zum Phänomen

Tatorte

Sexueller Missbrauch, aber auch Gewalt 
gegenüber Abhängigen kommt in allen 
Institutionen der Erziehung, 
Bildung, Freizeit, psychosozialen und 
gesundheitlichen Versorgung vor 

Taten zu 2/3 in der Familie : 1/3 außerhalb der 
Familie



Tatort: KinderheimTatort: Krankenhaus

Tatort: Religionsgemeinschaften Tatort: Schule



Tatort: AusbildungsstätteTatort: Internat

6. Juni 1971 18. März 2010



Dynamik

Bei Machtmissbrauch in Institutionen geht es um eine 
schwierige Gemengelage in Systemen.

Person Organisation

Struktur

Dan Olweus: The Bullying Circle, Bergen/Norwegen, 2001

Dynamik



Häufigkeit: DJI-Institutionenbefragung

(vgl. Helming et al 2011)

Ausgewählte Ergebnisse 

In Einrichtungen der stationären Jugendhilfe sind die Risiken 
für Kinder und Jugendliche Opfer von Gewalt zu werden 
höher als an Schulen und Internaten.  

In helfenden Institutionen ist das Risiko für Kinder und 
Jugendliche höher, Opfer eines sexuellen Missbrauchs durch 
einen Professionellen zu werden.

Die Konzentration vulnerabler Zielgruppen an einem Ort 
erhöht das Risiko für Kinder und Jugendliche Opfer von 
sexuellem Missbrauch in Institutionen werden zu können.

Kinder und Jugendliche können sich nicht sicher sein, dass 
sie in pädagogischen Institutionen automatisch durch 
Erwachsenen geschützt werden.



2. Empfehlungen zu Standards des Runden Tisches

Der Runde Tisch

„Sexueller Kindesmissbrauch in 

Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in

privaten und öffentlichen Einrichtungen und

im familiären Bereich“

Vorsitz:
Bundesministerin für Bildung und Forschung
Prof. Dr. Annette Schavan

Bundesministerin für Justiz
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Dr. Kristina Schröder



Präventionsstrategie des Runden Tisches Kindesmissbrauch

Erhöhung der Verbindlichkeit durch die Koppelung von
Förderung und Implementierung eines Schutzkonzeptes 
für Kinder und Jugendliche in Institutionen

Strategie der Prävention: 
Implementierung von Mindeststandards: 

1. Vorlage eines verbindlichen Schutzkonzeptes 

2. Durchführung einer einrichtungsinternen Analyse zu 

arbeitsfeldspezifischen Gefährdungspotentialen und 

Gelegenheitsstrukturen

3. Bereitstellung eines internen und externen Beschwerdeverfahrens

4. Notfallplan für Verdachtsfälle

5. Hinzuziehung eines/einer externen Beraters/Beraterin 

Verdachtsfällen (z.B. Fachkraft für Kinderschutz)

6. Entwicklung eines Dokumentationswesen für Verdachtsfälle

7. Themenspezifische Fortbildungsmaßnahmen für

MitarbeiterInnen durch externe Fachkräfte

8.  Prüfung polizeilicher Führungszeugnisse 

9.  Aufarbeitung und konstruktive Fehlerbearbeitung

im Sinne der Prävention und Rehabilitierungsmaßnahmen

(Unterarbeitsgruppe I des Runden Tisches Kindesmissbrauch)



Konkretisierung

Präventionsmaßnahmen im Rahmen eines 
trägerspezifischen Kinderschutzkonzeptes
als Handlungskonzept 

Konkretisierung

Qualitätsstandards sind Impulse für Innovation in 
Einrichtungen und Diensten, sie müssen 
evaluiert und stetig weiterentwickelt werden.



Reichweite
Maßnahmen der Intervention und Prävention 
werden von allen Einrichtungen erwartet, die mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten: Bildung, 
Erziehung, Gesundheit, Soziales.

Der Ehrenamtssektor entwickelt mit 
Dachverbänden adäquate Formen der 
Implementation. 

Verantwortung
Träger übernehmen die Verantwortung für die 
Implementation der Mindeststandards.

Zeit
QM-Prozess innerhalb von zwei Jahren für:
1.) Handlungsplan zur Intervention
2.) Handlungsplan zur längerfristigen 
Aufarbeitung 
3.) Handlungsplan zur längerfristigen 
organisationalen Veränderung



Prüfung
Durch übergeordnete Stellen, die (Finanz-) 
Verantwortung haben. 

Verfahren
Vereinbarungen zwischen übergeordneten 
Stellen und Institutionen, die mit Ki+Ju arbeiten 
zu 1.) + 2.) und 3.)

Mindeststandards für Prävention

Allgemeine Präventionsmaßnahmen
- Information der Zielgruppen über Konzept
- Verankerung in QE + PE
- Risikoanalyse



Mindeststandards für Prävention

Spezifische Präventionsmaßnahmen

- Aufklärungsmaßnahmen für Ki+Ju
- Beteiligungsformen für Ki+Ju
- Beschwerdeverfahren für Ki+Ju
- Personalrekrutierung

Mindeststandards für Intervention

Interventionsmaßnahmen

- Gestufter Handlungsplan
- Verantwortlichkeiten
- Berücksichtigung des Beteiligungspostulats
- Einschätzungsaufgaben im Falle einer 
Vermutung
- Schwellenbeschreibung zur Einschaltung einer 
externen Beratung



Mindeststandards für Intervention

Interventionsmaßnahmen

- Definition des Beginns von internen 
Schutzmaßnahmen für potentielle Täter und 
Opfer
- Datenschutzrechtliche Erwägungen
- Erfüllung der Auskunftspflicht
- Schwellenbeschreibung zur Einschaltung der 
Strafverfolgungsbehörden + Dokuverfahren

Mindeststandards für die Aufarbeitung

Aufarbeitung und Veränderung

- Träger entwickeln Handlungsempfehlungen zur 
Rehabilitierung
(Beteiligung, Unterstützung, Organisations-
analysen, Rehabilitationsformen)



3.   Gefahren und Probleme von Standards 

Gefahren und Probleme von Standards

● Mindeststandards vermitteln eine Scheinsicherheit 

● Mindeststandards laden dazu ein, sie zu unterlaufen

● Mindeststandards lösen Widerstände aus, weil sie zu 
Enttabuisierung und Veränderung auffordern 

● Mindeststandards verwässern, weil es sich um inter-
disziplinäre Kompromisse im Rahmen eines Kampfes um 
Definitionsmacht handelt



Wissen über Widerstandsdynamiken
in der Bearbeitung des Themas 

● Angst vor Konsequenzen,
● konkrete Problemlösung erst nach generellen Veränderungen,
● Wunsch nach Patentlösungen und Scheitern an der 

Komplexität,
● Bagatellisierung, Ent-Dramatisierung („wir haben alles im

Griff“) vers. Dramatisierung und Übertreibung, 
● Verständnis für die Täter und „blaming the victim“.

(Wolff/Fegert 2003)

Widerstände, Stolpersteine und Hemmnisse der Implementation

● Nicht-Wahrhaben-Wollen und Zweifel am Wahrheitsgehalt der 
Taten

● Schweigegebot aufgrund der rechtlichen Situation

● „Schmoren im eigenen Saft“

● Machtkämpfe zwischen RetterInnen 

● Aggressionshemmung und moralischer Anspruch

● Fehlende Ehrlichkeit: „wasch mich, aber mach mich nicht nass“

● Kultur und Tradition von Macht in der Institution

(Selbstbeschreibungen von Professionellen während eines 

Implementationsprozesses)



4.   Fazit

Konsequenzen

►Verfahren und Maßnahmen des Klientenschutzes als 
Querschittsthemen von Versorgungsqualität +
Klientenrechten

►Verfahren und Maßnahmen des Klientenschutzes im
Dienst der Grantenpflicht Sozialer Arbeit



„Ursachen erkennen, das eben ist Denken, und 
dadurch allein werden Empfindungen zu 
Erkenntnissen und gehen nicht verloren, sondern 
werden wesenhaft und beginnen auszustrahlen.“

(Hermann Hesse)

Partizipative Lernprozesse in Institutionen 
anschieben 

►Handlungsfeldbezogene Risikoanalysen in  
Institutionen 

►Empirisches Wissen durch Nutzerbefragungen 
zum subjektiven Schutzbedürfnis in Institutionen 



„Am Anfang einer jeden gewollten Veränderung in 
einem System steht der Mensch.“

(Grundprinzip aus der Organisationsentwicklung)

Umsetzung von Schutz im Sinne gelebter Praxis

Mindeststandards als Selbstverpflichtung
zur (Weiter-)Entwicklung von Fachlichkeit 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


